
Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der
Notunterkünfte des Marktes Peiting
(Notunterkunfts-Gebührensatzung)

vom 14. Dezember 2023

Der Markt Peiting eriässt auf Grund von Art. 2 und Art. 8 des Kommunalabgabengesetzes
(KAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. Aprii 1993 (GVBi. 3. 264, BayRS 2024-1-
I), das zuietzt durch § 12 des Gesetzes vom 24. Juli 2023 (GVBi. 8. 385) geändert worden ist,
folgende

Satzung:

§1
Begriffsbestimmung

Benutzungssatzung im Sinne dieser Satzung ist die Satzung über die Benutzung der Notun
terkünfte des Marktes Peiting in der jeweils gültigen Fassung.

§2
Gebührentatbestand

Der Markt Peiting erhebt Gebühren für die Benutzung seiner Notunterkünfte.

§3
Gebührenschuldner

(1) Gebührenschuldner ist, wer eine Notunterkunft benutzt (s. § 6 Abs. 2 Satz 1 Benutzungs
satzung).

(2) Mehrere Personen haften als Gesamtschuldner, sofern es sich um Ehepartner oder voll
jährige Familienangehörige handelt. Dasselbe gilt für eine eheähniiche Gemeinschaft oder
sonst um eine mit Willen der Betroffenen entstandene Verbindung, wenn sie durch eine ge
meinsame Benutzungsgenehmigung eingewiesen sind (§ 4 Abs. 1 Benutzungssatzung).

§4
Gebührenmaßstab

Maßstab der Gebühren ist die zur Benutzung zugewiesene Wohn- und Nutzfläche (und die
Dauer des Aufenthaltes).






